
Sind Proben Dokumente?
Beitrag von „MrsX“ vom 5. Februar 2006 19:00

Guckst du in die VSO Paragraf 17
(6)... Die Lehrkraft kann die bewerteten Probearbeiten den Schülern zur Kenntnisnahme durch
die Erziehungsberechtigten mit nach Hause geben; auf Verlangen der Erziehungsberechtigten
muss sie dies tun.
(7) Die Probearbeiten sind bis zum Schuljahresende aufzubewahren. [...]

Da steht zwar nicht, von wem die Proben aufzubewahren sind, aber ich kenne es nur so, dass
die Proben in der Schule bzw. beim Lehrer aufgehoben werden.
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